
II. Aligemeine Bestimmungen 
1. Fur den Umfang der Lieferungen oder Leistungen (im Folgenden: 

Lieferungen) sind die beiderseitigen schriftlichen Erklarungen mal3ge
bend. Aligemeine Geschaftsbedingungen des Bestellers gelten jedoch 
nur insoweit, als der Lieferer oder Leistende (im Folgenden: Lieferer) 
ihnen ausdrucklich schriftlich zugestimmt hat. 

2. An Kostenvoranschlagen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im 
Folgenden: Unterlagen) behalt sich der Lieferer seine eigentums- und 
urheberrechtlichen Verwertungsrechte uneingeschrankt var. Die Unterla
gen durfen nur nach vorheriger Zustimmung des Lieferers Dritten 
zuganglich gemacht werden und sind, wenn der Auftrag dem Lieferer 
nicht erteilt wird, diesem auf Verlangen unverzOglich zurOck zugeben. 
Die Satze 1 und 2 gelten entsprechend for Unterlagen des Bestellers; 
diese durfen jedoch solchen Dritten zuganglich gemacht werden, denen 
der Lieferer zulassigerweise Lieferungen ubertragen hat. 

3. An Standardsoftware hat der Besteller das nicht ausschliel31iche 
Recht zur Nutzung mit den vereinbarten Leistungsmerkmalen in unver
anderter Form auf den vereinbarten Geraten. Der Besteller darf ohne aus
druckliche Vereinbarung eine Sicherungskopie erstellen. 

4. Teillieferungen sind zulassig, soweit sie dem Bestelier zumutbar sind. 

II. Preise und Zahlungsbedingungen 
1. Die Preise verstehen sich ab Werk ausschliel31ich Verpackung zuzuglich 

der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. 
2. Hat der Lieferer die Aufsteliung oder Montage ubernommen und ist 

nicht etwas anderes vereinbart, so tragt der Bestelier neben der verein
barten Vergutung alie erforderlichen Nebenkosten wie Reisekosten, Kosten 
fur den Transport des Handwerkszeugs und des personlichen Gepacks 
sowie Auslosungen. 

3. Zahlungen sind frei Zahlstelie des Lieferers zu leisten. 
4. Der Bestelier kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbe

stritten oder rechtskraftig festgestelit sind. 
5. Die Listenpreise bleiben bis zu einer bestimmten DEL-Notiz unveran

dert. Den gultigen Grenzwert der DEL-Notiz und die beim Oberschreiten 
dieses Grenzwertes erhobenen prozentualen Zuschlage auf die Lis
tenpreise entnehmen Sie der aktuelien Preisliste unter .Aligemeines•. 

Ill. Erweiterter Eigentumsvorbehalt 
1. Die Gegenstande der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum 

des Lieferers bis zur Erfullung samtlicher ihm gegen den Besteller aus der 
Geschaftsverbindung zustehenden Anspruche. Soweit der Wert alier 
Sicherungsrechte, die dem Lieferer zustehen, die Hohe alier gesicherten 
Anspruche um mehr als 20 v.H. ubersteigt, wird der Lieferer auf Wunsch 
des Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben. 

2. Wahrend des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Bestelier 
eine Verpfandung oder SicherungsObereignung untersagt und die Wei
terverau13erung nur Wiederverkaufern im gewohnlichen Geschaftsgang 
und nur unter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkaufer van 
seinem Kunden Bezahlung erhalt oder den Vorbehalt macht, dass das 
Eigentum auf den Kunden erst ubergeht, wenn dieser seine Zahlungsver
pflichtungen vollstandig erfOllt hat. 

3. a) Veraul3ert der Besteller Vorbehaltsware weiter, so tritt er bereits 
jetzt dem Lieferer seine kOnftigen Forderungen aus der Weiterverau-
13erung gegen seine Kunden mit alien Nebenrechten - einschliel31ich 
etwaiger Saldoforderungen - sicherungshalber ab, ohne dass es noch 
spaterer besonderer Erklarungen bedarf. Wird die Vorbehaltsware 
zusammen mit anderen Gegenstanden weiter veraul3ert, ohne dass fur 
die Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der Bestel
ler dem Lieferer mit Vorrang var der ubrigen Forderung denjenigen Teil 
der Gesamtpreisforderung ab, der dem vom Lieferer in Rechnung 
gesteliten Preis der Vorbehaltsware entspricht. 

b) Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten lnteresses hat der Bestel-
ler dem Lieferer die zur Geltendmachung seiner Rechte gegen den 
Kunden erforderlichen Auskunfte zu erteilen und die erforderlichen 
Unterlagen auszuhandigen. 

c) Bis aufWiderruf ist der Besteller zur Einziehung der abgetretenen 
Forderungen aus der Weiterverau13erung befugt. Bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes, insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungsein
steliung, Eroffnung eines lnsolvenzverfahrens, Wechselprotest oder 
wenn vergleichbare begrundete Anhaltspunkte vorliegen, die eine 
Zahlungsunfahigkeit des Besteliers nahe legen, ist der Lieferer berech
tigt, die Einziehungsbefugnis des Bestellers zu widerrufen. Aul3erdem 
kann der Lieferer nach vorheriger An-

drohung der Offenlegung der Sicherungsabtretung bzw. der Verwer
tung der abgetretenen Forderungen unter Einhaltung einer angemes
senen Frist die Sicherungsabtretung offen legen, die ab-getretenen 
Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtre
tung durch den Bestelier gegenOber dem Kunden verlangen. 

4. a) Dem Bestelier ist es gestattet, die Vorbehaltsware zu verarbeiten, 
umzubilden oder mit anderen Gegenstanden zu verbinden. Die Verar
beitung, Umbildung oder Verbindung erfolgt fur den Lieferer. Der 
Bestelier verwahrt die neue Sache fOr den Lieferer mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmannes. Die verarbeitete, umgebildete oder 
verbundene Sache gilt als Vorbehaltsware. 

bl Bei Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung mit anderen, nicht 
dem Lieferer gehorenden Gegenstanden steht dem Lieferer Miteigen
tum an der neuen Sache in Hohe des Anteils zu, der sich aus dem Ver 
haltnis des Wertes der verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen 
Vorbehaltsware zum Wert der Obrigen verarbeiteten Ware zum Zeit
punkt der Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung ergibt. Sofern 
der Besteller Alleineigentum an der neuen Sache erwirbt, sind sich 
Lieferer und Besteller darOber einig, dass der Besteller dem Lieferer 
Miteigentum an der durch Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung 
entstandenen neuen Sache im Verhaltnis des Wertes der verarbeiteten, 
umgebildeten oder verbundenen Vorbehaltsware zu der Obrigen ver
arbeiteten, umgebildeten oder verbundenen Ware zum Zeitpunkt der 
Verarbeitung, Umbildung oderVerbindung einraumt. 

c) Fur den Fall der Verau13erung der neuen Sache tritt der Bestelier 
hiermit dem Lieferer seinen Anspruch aus der Weiterverau13erung 

gegen den Kunden mit alien Nebenrechten sicherungshalber ab, ohne 
dass es noch weiterer besonderer Erklarungen bedarf. Die Abtretung 
gilt jedoch nur in Hohe des Betrages, der dem vom Lieferer in 
Rechnung gestellten Wert der verarbeiteten, umgebildeten oder ver
bundenen Vorbehaltsware entspricht. Der dem Lie-ferer abgetretene 
Forderungsanteil ist vorrangig zu befriedigen. Hinsichtlich der Einzie
hungsermachtigung sowie den Voraussetzungen ihres Widerrufs gilt 
Nummer 3. c) entsprechend. 

d) Wird die Vorbehaltsware van dem Bestelier mit Grundstucken oder 
beweglichen Sachen verbunden, so tritt der Bestelier, ohne dass es 
weiterer besonderer Erklarungen bedarf, auch seine Forderung, die 
ihm als Vergutung fur die Verbindung zusteht, mit alien Nebenrechten 
sicherungshalber in Hohe des Verhaltnisses des Wertes der verbun
denen Vorbehaltsware zu den ubrigen verbundenen Waren zum Zeit
punkt der Verbindung an den Lieferer ab. 

5. Bei pfandungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfugungen oder 
Eingriffen Dritter hat der Bestelier den Lieferer unverzuglich zu be
nachrichtigen. 

6. Bei schuldhaftem Verstol3 des Bestellers gegen wesentliche Vertrags
tragspflichten, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer nach 
Mahnung zur ROcknahme berechtigt. Der Bestelier ist zur Herausgabe 
verpflichtet. In der Rucknahme bzw. der Geltendmachung des Eigen
tumsvorbehaltes oder der pfandung des Liefergegenstandes durch den 
Lieferer liegt kein ROcktritt vom Vertrag, es sei denn, der Lieferer hatte 
dies ausdrOcklich erklart. Der Lieferer ist nach vorheriger Androhung 
berechtigt, die zurOckgenommene Vorbehaltsware zu verwerten und 
sich unter Anrechnung auf die offenen AnsprOche aus deren Erlos zu 
befriedigen. 

IV. Fristen fur Lieferungen; Verzug 
1. Die Einhaltung van Fristen fOr Lieferungen setzt den rechtzeitigen 

Eingang samtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen, erforder
lichen Genehmigungen und Freigaben, insbesondere van Planen, sowie 
die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen 
Verpflichtungen durch den Bestelier voraus. Werden diese Vorausset
zungen nicht rechtzeitig erfulit, so verlangern sich die Fristen angemes
sen; dies gilt nicht, wenn der Lieferer die Verzogerung zu vertreten hat. 

2. 1st die Nichteinhaltung der Fristen auf hohere Gewalt, z. B. Mobilma
chung, Krieg, Aufruhr, oder auf ahnliche Ereignisse, z. B. Streik, Aussper
rung, zuruckzufuhren, verlangern sich die Fristen angemessen. 

3. Kommt der Lieferer in Verzug, kann der Bestelier - sofern er glaub-
haft macht, dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist - eine Entschadi
gung fur jede voliendete Woche des Verzuges van je 0,5 %, insgesamt 
jedoch hochstens 5 % des Preises fur den Teil der Lieferungen verlangen, 
der wegen des Verzuges nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen 
werden konnte. 



4. Sowohl Schadensersatzanspruche des Bestellers wegen Verzogerung 
der Lieferung als auch Schadensersatzanspruche statt der Leistung, die 
uber die in Nr. 3 genannten Grenzen hinausgehen, sind in alien Fallen ver
zogerter Lieferung, auch nach Ablauf einer dem Lieferer etwa gesetzten 
Frist zur Lieferung, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fallen des Vor
satzes, der groben Fahrlassigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, 
des Korpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird. Varn Vertrag 
kann der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur 
zurucktreten, soweit die Verzogerung der Lieferung vom Lieferer zu ver
treten ist. Eine Anderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit 
den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

5. Der Besteller ist verpflichtet, aufVerlangen des Lieferers innerhalb 
einer angemessenen Frist zu erklaren, ob er wegen der Verzogerung der 
Lieferung vom Vertrag zurucktritt oder auf der Lieferung besteht. 

6. Werden Versand oder Zustellung aufWunsch des Bestellers um mehr 
als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzogert, kann 
dem Besteller fur jeden angefangenen Monat Lagergeld in Hohe van 0,5 
% des Preises der Gegenstande der Lieferungen, hochstens jedoch insge
samt 5 %, berechnet werden. Der Nachweis hoherer oder niedrigerer 
Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen. 

V. Gefahrubergang 
1. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung wie folgt auf den 

Besteller uber: 
a) bei Lieferungen ohne Aufstellung oder Montage, wenn sie zum Ver

sand gebracht oder abgeholt warden sind. AufWunsch und Kosten 
des Bestellers werden Lieferungen vom Lieferer gegen die ublichen 
Transportrisiken versichert; 

b) bei Lieferungen mit Aufstellung oder Montage am Tage der Ober
nahme in eigenen Betrieb oder, soweit vereinbart, nach einwandfreiem 
Probebetrieb. 

2. Wenn der Versand, die Zustellung, der Beg inn, die Durchfuhrung der 
Aufstellung oder Montage, die Obernahme in eigenen Betrieb oder der Pro
bebetrieb aus vom Besteller zu vertretenden Grunden verzogert wird oder 
der Besteller aus sonstigen Grunden in Annahmeverzug kommt, so geht die 
Gefahr auf den Besteller uber. 

VI. Aufstellung und Montage 
Fur die Aufstellung und Montage gelten, soweit nichts anderes schriftlich 
vereinbart ist, folgende Bestimmungen: 
1. Der Besteller hat auf seine Kosten zu ubernehmen und rechtzeitig zu 

stellen: 
a) alle Erd-, Bau- und sonstigen branchenfremden Nebenarbeiten 

einschlieBlich der dazu benotigten Fach- und Hilfskrafte, Baustoffe und 
Werkzeuge, 

bl die zur Montage und lnbetriebsetzung erforderlichen Bedarfsge
genstande und -stoffe, wie Geruste, Hebezeuge und andere Vorrich
tungen, Brennstoffe und Schmiermittel, 

cl Energie und Wasser an der Verwendungsstelle einschlieBlich der 
Anschlusse, Heizung und Beleuchtung, 

d) bei der Montagestelle fur die Aufbewahrung der Maschinenteile, 
Apparaturen, Materialien, Werkzeuge usw. genugend groBe, geeig

nete, trockene und verschlie8bare Raume und fur das Montageperso
nal angemessene Arbeits- und Aufenthaltsraume einschlie81ich den 
Umstanden angemessener sanitarer Anlagen; im Obrigen hat der 
Besteller zum Schutz des Besitzes des Lieferers und des Montageperso
nals auf der Baustelle die Ma8nahmen zu treffen, die er zum Schutz des 
eigenen Besitzes ergreifen wurde 

e) Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die infolge besonderer 
Umstande der Montagestelle erforderlich sind. 

2. Var Beginn der Montagearbeiten hat der Besteller die notigen Angaben 
uber die Lage verdeckt gefiihrter Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder 
ahnlicher Anlagen sowie die erforderlichen statischen Angaben unaufge
fordert zur Verfiigung zu stellen. 

3. Var Beginn der Aufstellung oder Montage mussen sich die fiir die Auf
nahme der Arbeiten erforderlichen Beistellungen und Gegenstande an 
der Aufstellungs- oder Montagestelle befinden und alle Vorarbeiten var 
Beginn des Aufbaues so weit fortgeschritten sein, dass die Aufstellung 
oder Montage vereinbarungsgemaB begonnen und ohne Unterbrechung 
durchgefuhrt werden kann. Anfuhrwege und der Aufstellungs oder Mon
tageplatz mussen geebnet und geraumt sein. 

4. Verzogern sich die Aufstellung, Montage oder lnbetriebnahme durch 
nicht vom Lieferer zu vertretende Umstande, so hat der Besteller in 
angemessenem Umfang die Kosten fur Wartezeit und zusatzlich 

erforderliche Reisen des Lieferers oder des Montagepersonals zu tragen. 
5. Der Besteller hat dem Lieferer wochentlich die Dauer der Arbeitszeit 

des Montagepersonals sowie die Beendigung der Aufstellung, Montage 
oder lnbetriebnahme unverzuglich zu bescheinigen. 

6. Verlangt der Lieferer nach Fertigstellung die Abnahme der Lieferung, 
so hat sie der Besteller innerhalb van zwei Wochen vorzunehmen. 
Geschieht dies nicht, so gilt die Abnahme als erfolgt. Die Abnahme gilt 
gleichfalls als erfolgt, wenn die Lieferung - gegebenenfalls nach 
Abschluss einer vereinbarten Testphase - in Gebrauch genommen war-
den ist. 

VII. Entgegennahme 
Der Besteller darf die Entgegennahme van Lieferungen wegen unerheb
licher Mangel nicht verweigern. 

VIII. Sachmangel 
Fur Sachmangel haftet der Lieferer wie folgt: 
1. Alie diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl des Lieferers 

unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die 
innerhalb der Verjahrungsfrist ohne - ohne Rucksicht auf die Betriebs
dauer - einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache 
bereits im Zeitpunkt des Gefahrubergangs vorlag. 

2. Sachmangelanspruche verjahren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit 
das Gesetz gemaB §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen fur 
Bauwerke), 479 Abs. 1 (Ruckgriffsanspruch) und 634a Abs. 1 Nr. 2 
(Baumangel) BGB langere Fristen vorschreibt sowie in Fallen der Verlet
zung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit, bei einer vorsatz
lichen oder grab fahrlassigen Pflichtverletzung des Lieferers und bei 
arglistigem Verschweigen eines Mangels. Die gesetzlichen Regelungen 
uber Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben 
unberuhrt. 

3. Der Besteller hat Sachmangel gegenuber dem Lieferer unverzuglich 
schriftlich zu rugen. 

4. Bei Mangelrugen durfen Zahlungen des Bestellers in einem Umfang 
zuruckgehalten werden, die in einem angemessenen Verhaltnis zu den 
aufgetretenen Sachmangeln stehen. Der Besteller kann Zahlungen nur 
zuruckhalten, wenn eine Mangelruge geltend gemacht wird, uber deren 
Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgte die Mangelruge zu 
Unrecht, ist der Lieferer berechtigt, die ihm entstandenen Aufwen
dungen vom Besteller ersetzt zu verlangen. 

5. Zunachst ist dem Lieferer Gelegenheit zur Nacherfullung innerhalb 
angemessener Frist zu gewahren. 

6. Schlagt die Nacherfullung fehl, kann der Besteller - unbeschadet etwa
iger Schadensersatzanspruche gemaB Art. XI - vom Vertrag zurucktreten 
oder die Vergutung mindern. 

7. Mangelanspruche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung 
van der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeintrachti
gung der Brauchbarkeit, bei naturlicher Abnutzung oder Schaden, die 
nach dem Gefahrubergang infolge fehlerhafter oder nachlassiger 
Behandlung, ubermaBiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, 
mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund 
besonderer auBerer Einflusse entstehen, die nach dem Vertrag nicht 
vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. 
Werden vom Besteller oder van Dritten unsachgemaB Anderungen oder 
lnstandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen fur diese und die 
daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mangelanspruche. 

8. Anspruche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfullung 
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits
und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich 
erhohen, weil der Gegenstand der Lieferung nachtraglich an einen 
anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht warden ist, es 
sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemaBen 
Gebrauch. 

9. Ruckgriffsanspruche des Bestellers gegen den Lieferer gemaB § 478 
BGB (Ruckgriff des Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Bestel
ler mit seinem Abnehmer keine uber die gesetzlichen Mangelanspruche 
hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Fur den Umfang des 
Ruckgriffsanspruchs des Bestellers gegen den Lieferer gemaB § 478 Abs. 
2 BGB gilt ferner Nr. 8 entsprechend. 

1 O.Fur Schadensersatzanspriiche gilt im Obrigen Art XI (Sonstige Schadens
ersatzanspriiche). 
Weitergehende oder andere als die in diesem Art. VIII geregelten Anspru
che des Bestellers gegen den Lieferer und dessen Erfiillungsgehilfen 
wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen. 



IX. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; Rechtsmangel 
1. Sofern nicht anders vereinbart, ist der Lieferer verpflichtet, die Liefe

rung lediglich im Land des Lieferorts frei van gewerblichen Schutz
rechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu
erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung van Schutzrechten 
durch vom Lieferer erbrachte, vertragsgemal3 genutzte Lieferungen 
gegen den Besteller berechtigte Anspriiche erhebt, haftet der Lieferer 
gegeniiber dem Besteller innerhalb der in Art. VIII Nr. 2 bestimmten Frist
wie folgt: 
a) Der Lieferer wird nach seiner Wahl und auf seine Kosten fur die 

betreffenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so 
andern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. 1st 
dies dem Lieferer nicht zu angemessenen Bedingungen moglich, 
stehen dem Besteller die gesetzlichen Riicktritts- oder Minderungs
rechte zu. 

bl Die Pflicht des Lieferers zur Leistung van Schadensersatz richtet 
sich nach Art. XI. 

c) Die vorstehend genannten Verpflichtungen des Lieferers bestehen 
nur, soweit der Besteller den Lieferer Ober die vom Dritten geltend 
gemachten Anspriiche unverziiglich schriftlich verstandigt, eine Ver
letzung nicht anerkennt und dem Lieferer alle Abwehrmal3nahmen 
und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Besteller 
die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen 
wichtigen Grunden ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuwei
sen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutz
rechtsverletzung verbunden ist. 

2. Anspriiche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutz
rechtsverletzung zu vertreten hat. 

3. Anspriiche des Bestellers sind femer ausgeschlossen, soweit die Schutz
rechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine vom 
Lieferer nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, 
dass die Lieferung vom Besteller verandert oder zusammen mit nicht vom 
Lieferer gelieferten Produkten eingesetzt wird. 

4. Im Falle van Schutzrechtsverletzungen gelten fur die in Nr. 1 a) gere
gelten Anspriiche des Bestellers im Obrigen die Bestimmungen des Art.
VIII Nr. 4, 5 und 9 entsprechend. 

5. Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmangel gelten die Bestimmungen des 
Art. VIII entsprechend. 

6. Weitergehende oder andere als die in diesem Art. IX geregelten An
spriiche des Bestellers gegen den Lieferer und dessen Erfiillungsgehilfen 
wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen. 

X. Unmoglichkeit; Vertragsanpassung 
1. Soweit die Lieferung unmoglich ist, ist der Besteller berechtigt, Scha

densersatz zu verlangen, es sei denn, dass der Lieferer die Unmoglichkeit 
nicht zu vertreten hat. Jedoch beschrankt sich der Schadensersatzan
spruch des Bestellers auf 10% des Wertes desjenigen Teils 
der Lieferung, der wegen der Unmoglichkeit nicht in zweckdienlichen 
Betrieb genommen werden kann. Diese Beschrankung gilt nicht, soweit 
in Fallen des Vorsatzes, der groben Fahrlassigkeit oder wegen der Verlet
zung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet 
wird; eine Anderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist
hiermit nicht verbunden. Das Recht des Bestellers zum Riicktritt vom
Vertrag bleibt unberiihrt. 

2. Sofern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne van Art. IV Nr. 2 die wirt
schaftliche Bedeutung oder den lnhalt der Lieferung erheblich verandern 
oder auf den Betrieb des Lieferers erheblich einwirken, wird der Vertrag 
unter Beachtung van Treu und Glauben angemessen angepasst. Soweit 
dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht dem Lieferer das Recht zu, vom 
Vertrag zuriickzutreten. Will er van diesem Riicktrittsrecht Gebrauch 
machen, so hat er dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses 
unverziiglich dem Besteller mitzuteilen und zwar auch dann, wenn 
zunachst mit dem Besteller eine Verlangerung 
der Lieferzeit vereinbart war. 

XI. Sonstige Schadensersatzanspriiche 
1. Schadens- und Aufwendungsersatzanspriiche des Bestellers (im Fol

genden: Schadensersatzanspriiche), gleich aus welchem Rechtsgrund, ins
besondere wegen Verletzung van Pflichten aus dem Schuldverhaltnis und 
aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. 

2. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkt
haftungsgesetz, in Fallen des Vorsatzes, der groben Fahrlassigkeit, wegen 
der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit, wegen der 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch 
fiir die Verletzung wesentlicherVertragspflichten ist 

jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, 
soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit vorliegt oder wegen der Ver
letzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine 
Anderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehen
den Regelungen nicht verbunden. 

3. Soweit dem Besteller nach diesem Art. XI Schadensersatzanspriiche 
zustehen, verjahren diese mit Ablauf der fiir Sachmangelanspriiche gel
tenden Verjahrungsfrist gemal3 Art. VIII Nr. 2. Bei Schadensersatzansprii
chen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen 
Verjahrungsvorschriften. 

XII. Gerichtsstand und anwendbares Recht 
1. Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann ist, bei alien 

aus dem Vertragsverhaltnis unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden 
Streitigkeiten der Sitz des Lieferers. Der Lieferer ist jedoch auch berechtigt, 
am Sitz des Bestellers zu klagen. 

2. Fur die Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt 
deutsches materielles Recht unter Ausschluss des Obereinkommens 
der Vereinten Nationen Ober Vertrage Ober den internationalen Warenkauf 
(CISG). 

XIII. Verbindlichkeit des Vertrages 
Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestim
mungen in seinen ubrigen Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhal
ten an dem Vertrag eine unzumutbare Harte fiir eine Partei darstellen wurde. 

XIV. Zahlungsverzug 
Im Falle eines Verzugs mit erfolgloser Nachfristsetzung, bei Zahlungseinstel
lung, Konkurs- oderVergleichsantrag werden samtliche Forderungen 
des Lieferers sofort zur Zahlung fallig. Unter Vorbehalt der Geltendmachung 
weitergehender Schaden kann der LiefererVerzugszinsen in Hohe 
van 3% Ober dem jeweiligen Bundesbank-Diskontsatz berechnen. 

ATB Spielberg GmbH
G.-Bauknecht-Str. 1 
8724 Spielberg
T: +43 3577 757-323 
F: +43 3577 757-182
info@atb-motors.com 

ATB Welzheim GmbH 
Silcherstraße 7 4 
73642 Welzheim 
T: +49 7182 14 - 535 
F: +49 7182 14 - 590 
info@de.atb-motors.com

Wolong EMEA (Germany) GmbH 
Schwalmstraße 289
41238 Mönchengladbach
Tel: +49 71 82 14 - 1
Fax:+49 71 82 14 - 590 
Email: info@atb.wolong.com 
www.wolong.com/en

ATB Nordenham GmbH 
Helgoländer Damm 75
26954 Nordenham, Deutschland 
Tel: +49 4731 365 - 0
Fax:+49 4731 365 - 159 
Email: info@atb.nordenham.de 
www.atb-nordenham.de 




